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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

„Die Wähler haben entschieden“. – Das 
Ergebnis der Kommunalwahl war mehr 
als deutlich für die politisch handeln-
den Gruppierungen in Odenthal. Für 
die nächsten sechs Jahre haben wir 
nun eine Mehrheitsfraktion, die die Ge-
schicke der Gemeinde alleine lenken 
könnte. Blickt man auf die geleistete 
Arbeit der letzten Jahre zurück, kann 
festgestellt werden, dass im Rat kons-
truktiv zusammen gearbeitet wurde. Es 
beruhigt, wenn man den Äußerungen, 
die in der Presse gemacht wurden, fol-
gen kann und genau diese konstrukti-
ve Arbeit durch die Mehrheitsfraktion 
fortgesetzt werden möchte. So hoffe 
ich darauf, dass sich alle Beteiligten 
in der Politik und in der Verwaltung auf 
ihre Arbeit zum Wohle der Gemeinde 
Odenthal konzentrieren. Ein Leitsatz 
dafür könnte lauten: „Gemeinsam für 
die Zukunft.“
In seiner konstituierenden Sitzung am 
17.06.2014 hat der Rat der Gemeinde 
unter anderem neben der Wahl der eh-
renamtlichen Stellvertreter des Bürger-
meisters die Anzahl und Bezeichnung 
der Ausschüsse und deren Aufgaben, 
sowie die Anzahl der Ausschussmit-
glieder und ihre Zusammensetzung 
festgelegt.
Für die laufende Wahlperiode wurden 
Frau Christa Michalski-Tang als erste 
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ehrenamtliche Stellvertreterin und Herr 
Oliver Deiters als zweiter ehrenamtlicher 
Stellvertreter des Bürgermeisters ge-
wählt.

Neben den Pflichtausschüssen Haupt- 
und Finanzausschuss (HuF), Rechnungs-
prüfungsausschuss (RPA), Wahlprüfungs-
ausschuss (WPA), Betriebsausschuss 
(Betrieb) und Wahlausschuss (WahlA) 
beschloss der Rat als weitere Aus-
schussvarianten den Ausschuss für 
Planen und Bauen (Plan-Bau), den 
Ausschuss für Infrastruktur, Verkehr 
und Vergabe (IVV), den Ausschuss 
für Schule, Sport und Soziales (Schu-
Spo-So) und den Ausschuss für Um-
welt, Wirtschaft, Tourismus und Kultur 
(UWTK).

Die Voraussetzungen für die Aufnahme 
der politischen Arbeit sind somit ge-
schaffen worden. Starten wir also „Ge-
meinsam für die Zukunft“ Odenthals.

Es wünscht Ihnen einen schönen  
Sommer 

Ihr Bürgermeister

 
Wolfgang Roeske
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Der Behindertenbeirat wird sich nach 
Ablauf der obigen Frist, unter einleiten-
dem Vorsitz des Bürgermeisters, selbst 
konstituieren.

		Informationen aus dem  
Ordnungsamt: 
Ruhezeiten für in Wohn- 
gebieten  genutzte Geräte 

In der Verordnung zur Einführung der 
Geräte- und Maschinenlärmschutz-
verordnung -kurz: Maschinenlärm-
verordnung- sind seit dem Jahr 2004 
Ruhezeiten für die in Wohngebieten 
genutzten, Lärm verursachenden, Ge-
räte festgelegt. Der Einsatz dieser Ge-
räte ist danach wie folgt gestattet:
•  Geräte wie Baustellenkreissäge-

maschine, Bohrgerät, Fahrzeug-
kühlaggregat, Rasentrimmer/ 
Rasenkantenschneider (ohne Ver-
brennungsmotor), Heckenschere, 
Kompressor (< 350 Kilowatt), Kraft-
stromerzeuger, Rasenmäher, roll-
barer Müllbehälter, Schredder/Zer-
kleinerer, tragbare Motorkettensäge 
oder Transportbetonmischer dürfen 
werktags von 7:00 Uhr bis 20:00 
Uhr genutzt werden. 

•  Geräte wie Freischneider, Gras- 
oder Rasentrimmer/Graskanten-
schneider (mit Verbrennungsmo-
tor), Laubbläser oder Laubsammler 
dürfen werktags nur von 9:00 Uhr 
bis 13:00 Uhr und von 15:00 Uhr bis 
17:00 Uhr genutzt werden.

Rat und Verwaltung

		Aufruf um die Bewerbung zur 
Mitgliedschaft im Beirat für 
die Belange von Menschen 
mit Behinderung der  
Gemeinde Odenthal (BMB)

Die Gemeinde Odenthal richtet erst-
mals einen Beirat für Menschen mit 
Behinderungen ein.
Aufgabe des Beirates ist es, die Be-
nachteiligung von Menschen mit Be-
hinderung zu beseitigen bzw. zu ver-
hindern, um eine gleichberechtigte und 
selbst bestimmte Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft zu ermöglichen und 
die in der UN-Konvention – „Überein-
kommen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderung im Dezember 
2006“ – festgelegte Inklusion umzu-
setzen. Das soll in erster Linie durch 
Mitwirkung an den kommunalen Wil-
lensbildungsprozessen und einer Sen-
sibilisierung des öffentlichen Bewusst-
seins für die Probleme der Menschen 
mit Behinderung verwirklicht werden.
Nach dem Übereinkommen der Ver-
einten Nationen der Menschen mit 
Behinderung zählen dazu Personen, 
die langfristige körperliche, seelische, 
geistige oder Sinnesbeeinträchtigun-
gen haben. Diese sollten im BMB ver-
treten sein.

Der BMB setzt sich aus 
•  je einem/r Vertreter/in der im Rat-

vertretenen Fraktionen, 
•  je Selbsthilfegruppe, Verein, Initiati-

ve, Beratungs- und Betreuungsver-
band für Menschen mit Behinde-
rung ein/e Vertreter/in 

•  interessierten, betroffenen Einzel-
personen

zusammen.
Insgesamt hat der BMB höchstens 19 
Mitglieder, bei mehr Interessierten ent-
scheidet der Rat.
Dem BMB sollen nur in Odenthal woh-
nende Personen angehören, bzgl. 
überregionaler Gruppierungen sind 
hierzu Ausnahmen möglich.
Personen, die im Behindertenbeirat 
mitarbeiten wollen, sind aufgerufen, 
sich schriftlich zu bewerben. Formu-
lare für die Bewerbung sind im Inter-
net unter www.odenthal.de/aktuelles 
verfügbar. Auf telefonische Anfrage 
unter 02202/710-150 werden die For-
mulare auch per Post zugesandt oder 
können im Bürgerbüro der Gemeinde 
Odenthal, Bergisch-Gladbacher- Str. 2, 
51519 Odenthal abgeholt werden.
Die Bewerbungen müssen bis Sonntag, 
den 31.08.2014 eingegangen sein bei 
Gemeinde Odenthal
Geschäftsbereich II-Bürgerdienste
z.Hd. Frau Wirnharter
Bergisch-Gladbacher-Str. 2,  
51519 Odenthal

•  Das Nutzen dieser Geräte außer-
halb der oben genannten Zeiten 
sowie an Sonn- und Feiertagen ist 
nicht gestattet. 

Gönnen Sie Ihren Nachbarn ein biss-
chen Ruhe und halten Sie sich an diese 
Zeiten. Sie tragen damit zu einem ge-
deihlichen Zusammenleben in unserer 
Gemeinde bei.
Weitere Informationen:
Ordnungsamt der Gemeinde Odenthal
Tel.: 02202/710-131
Mail: post@odenthal.de

		Baugrundstück zu verkaufen
Die Gemeinde Odenthal bietet an:
Baugrundstück in Odenthal-Eikamp, 
Eikamper Feld
Größe: 579 m²
Erwarteter Kaufpreis 
(Mindestgebot): 126.511,50 Euro 
Die Veräußerung erfolgt ausschließlich 
im Wege des Höchstgebotsverfahrens.
Ihr Gebot muss bis spätestens 
03.09.2014 bei der Gemeindeverwal-
tung Odenthal in einem geschlossenen 
Umschlag mit der Aufschrift „Kaufan-
gebot Baugrundstück Eikamper Feld“ 
eingegangen sein. Später eingehende 
Angebote können nicht mehr berück-
sichtigt werden.
Unterlagen werden auf Anforderung 
vom Geschäftsbereich III, Altenber-
ger-Dom-Str. 29, 51519 Odenthal, 
übersandt. Ihr Ansprechpartner ist 

UDO TANG, DIPL.-ING.
SCHLINGHOFENER STR. 39–41, 51519 ODENTHAL

TEL 02174 45 47, FAX 02174 4 12 48
MAIL@UDOTANG.DE, WWW.UDOTANG.DE
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Frau Ramin,  E-Mail: ramin@odenthal.
de, Tel. 02202/710162.

		Wohung zu vermieten:
Die Gemeinde Odenthal vermietet 
ab sofort eine Wohnung in Odenthal- 
Neschen, Michaelshöhe 33, 1. Oberge-
schoss, bestehend aus:
2 Zimmern, Küche, Diele, Bad, Balkon, 
Kellerraum. Wohnfläche: 50,91 m².
Grundmiete: 227,06 Euro zuzüglich 
Nebenkosten von zurzeit 150,00 Euro.  
Für die Wohnung ist ein Wohnberechti-
gungsschein erforderlich.
Interessenten melden sich bitte bei 
der Gemeindeverwaltung Odenthal,  
Geschäftsbereich III, Altenberger- Dom-
Str. 29, Frau Ramin, Tel. 02202 / 710 162,  
E-Mail: ramin@odenthal.de

		Schulanmeldung 2015/2016 
in Odenthaler Grundschulen

Gemäß § 35 Schulgesetz (SchulG) in 
der zurzeit gültigen Fassung in Verbin-
dung mit Artikel 7 des 2. Schulrechtsän-
derungsgesetzes vom 27.06.2006 be-
ginnt für alle Kinder, die in der Zeit vom 
01.10.2008 bis einschl. 30.09.2009 ge-
boren sind, zum 01.08.2015 die Schul-
pflicht.
Mit Beginn des Schuljahres 2008/09 
hat es erhebliche Änderungen zum 
bisherigen Schulanmeldeverfahren ge-
geben. Per Gesetz wurden die bislang 
eingerichteten Schulbezirksgrenzen 
aufgehoben. Stattdessen wurde für 
jedes schulpflichtige Grundschulkind 
eine sogenannte „nächstgelegene 
Grundschule“ eingeführt, die in jedem 
Falle im Rahmen ihrer Aufnahmekapa-
zität verpflichtet ist, Ihr Kind aufzuneh-
men.
Grundsätzlich haben Sie jetzt die freie 
Wahl der Grundschule.
Sollten Sie jedoch eine andere Schule 
als die nächstgelegene Grundschule 

wählen, besteht dort keine Aufnahme-
pflicht. Innerhalb des vom Schulträger 
(= Gemeinde Odenthal)  festgesetzten 
Rahmens, z.B. der  Anzahl der Paral-
lelklassen, liegt die Entscheidung über 
die Aufnahme an einer anderen Grund-
schule ausschließlich beim Schullei-
ter bzw. der Schulleiterin, § 46 Abs. 1 
SchulG. So kann die Aufnahme in eine 
Schule beispielsweise abgelehnt wer-
den, wenn ihre Aufnahmekapazität er-
schöpft ist, § 46 Abs. 2 SchulG.
Die Anschriften, Telefonnummern und 
Anmeldetermine für die einzelnen 
Grundschulen lauten wie folgt:

Katholische Grundschule 
Burg Berge Blecher 
Bergstr. 203 
51519 Odenthal 
Tel.: 02174/746710

Anmeldetermine: 
Donnerstag 
23.10.2014 von 08.30 – 13.00 Uhr
Dienstag
28.10.2014 von 08.30 – 13.00 Uhr
(Die Termine werden vom katholischen 
Kindergarten St. Ursula und von der 
Kindertagesstätte der AWO in Blecher 
koordiniert. Bei Kindern aus anderen 
Kindergärten bitte mit der Schule einen 
Termin absprechen.) 

Infoabend für die Eltern der 4- und 
5-jährigen Kinder: Mittwoch den 
01.10.2014 um 19.30 Uhr in der Aula 
der Grundschule Burg Berge in Odent-
hal Blecher

Katholische Grundschule Eikamp
Schallemicher Str. 13 
51519 Odenthal
Tel.: 02207/96650
Anmeldetermine:
Mittwoch 22.10.2014 von 08.00 – 12.00 
und 14.00 – 16.00 Uhr nach Terminab-
sprache
Montag 27.10.2014 von 08.00 – 12.00 
und 14.00 – 16.00 Uhr nach Terminab-
sprache

Mittwoch 29.10.2014 von 08.00 – 12.00
Infoabend: 18.09.2014 20.00 Uhr in 
der KGS Eikamp
Gemeinschaftsgrundschule 
Neschen
Am Langen Siefen 2
51519 Odenthal 
Tel.: 02207/96640  
Anmeldetermine:
Dienstag  21.10.2014  
Mittwoch  22.10.2014
Donnerstag  23.10.2014
Infoabend:  Mittwoch den  01.10.2014 
  um 19.00 Uhr in der GGS
  Neschen
Katholische Grundschule Odenthal 
Bergisch Gladbacher Straße 12
51519 Odenthal 
Tel.: 02202/977980
Anmeldetermine: 
Dienstag  21.10.2014 
  nach Terminabsprache
Donnerstag  23.10.2014 
  nach Terminabsprache
Dienstag  28.10.2014 
  nach Terminabsprache
Infoabend: 30.09.2014 um 20.00 Uhr 
  in der KGS Odenthal 
Katholische Grundschule Voiswinkel 
St.-Engelbert-Str. 44 
51519 Odenthal 
Tel.: 02202/977990
Anmeldetermine:
Montag 20.10.2014 
  nach Terminabsprache
Mittwoch  22.10.2014 
  nach Terminabsprache 
Freitag  24.10.2014 
  nach Terminabsprache
Infoabend: Mittwoch den 17.09.2014 
um 19.30 Uhr in der Aula der KGS Vois-
winkel

Alle betreffenden Eltern/Erziehungs-
berechtigten sind gebeten, bis zum 
15.09.14 für Ihr schulpflichtiges Kind 
einen Termin zur Anmeldung in einer 
der v.g. Schulen zu vereinbaren.
Hierzu nutzen Sie bitte die Sprechzei-
ten der jeweiligen Sekretariate:
KGS Blecher: Dienstag und Donners-
tag von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr
KGS Eikamp: Montag und Mittwoch 
von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr
GGS Neschen: Dienstag von 8.00 Uhr 
bis 13.00 Uhr
KGS Odenthal: Dienstag und Don-
nerstag 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
KGS Voiswinkel: Montag und Mitt-
woch von 8.00 – 11.30 Uhr und Freitag 
von 8.00 – 11.15 Uhr
Für weitere Rückfragen steht das 
Schulverwaltungsamt Odenthal gerne 
zur Verfügung: 
Gemeinde Odenthal GB II
- Schulverwaltungsamt -
Bergisch-Gladbacher-Str. 2 
51519 Odenthal
Frau Anja Weyer 02202/710–154 
(Weyer@odenthal.de)
Frau Anja Breuer 02202/710–158 
(breuer@odenthal.de)
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		Informationen aus  
dem Ordnungsamt:  
Zurückschneidung von  
Bäumen, Hecken und  
Sträuchern an öffentlichen 
Straßen und Gehwegen

Aus gegebenem Anlass wollen wir 
Grundstückseigentümer und Nut-
zungsberechtigte von Grundstücken 
wieder einmal darauf hinweisen, dass 
Anpflanzungen (Bäume, Hecken, Bü-
sche, Sträucher und Ähnliches) an 
öffentlichen Straßen, Wegen und 
Gehwegen so zurück geschnitten wer-
den müssen, dass die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs nicht beein-
trächtigt wird. Die Grundstückseigen-
tümer sind nach dem Straßen- und 
Wegegesetz für Nordrhein-Westfalen 
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass von 
ihrem Grundstück keine Pflanzenteile 
in den Straßenraum einschließlich der 
Gehwege hineinragen. Beim Zurück-
schneiden der Pflanzen ist zu beach-
ten, dass folgende so genannte „Min-
destlichträume“ freizuhalten sind:
•  bei Straßen eine Höhe von mindes-

tens 4,50 Meter über der gesamten 
Fahrbahn sowie zusätzlich einem 
beiderseitigen Randstreifen (Schr-
ammbord) zwischen Straßenrand 
und der Anpflanzung von mindes-
tens 0,50 Meter;

•  bei Gehwegen eine Höhe von min-
destens 2,50 Meter; 

•  an Straßeneinmündungen und 
Kreuzungen sind sämtliche An-
pflanzungen so nieder zu halten 
(höchstens 80 Zentimeter Höhe), 
dass jederzeit eine ausreichende 
Übersicht für den Kraftfahrer gege-
ben ist; Verkehrszeichen und auch 
Straßenlaternen dürfen nicht ver-
deckt werden.

•  Die Anpflanzungen sind so zurück 
zu schneiden, dass die Verkehrszei-
chen von den Verkehrsteilnehmern 
ständig rechtzeitig ohne Sehbeein-
trächtigung wahrgenommen wer-
den können.

Wir bitten Sie deshalb, ihre Grund-
stücke dahingehend zu überprüfen 
und gegebenenfalls entsprechende 
Missstände zu beheben. Weiterhin 
weisen wir darauf hin, dass z.B. Scha-
denersatz als Folge eines Unfalls, der 

durch (Sicht-) Behinderungen wegen 
Anpflanzungen entsteht, den Grund-
stückseigentümern gegenüber geltend 
gemacht werden kann.
Bei der Freihaltung von Gehwegen und 
Straßen sind währen der Vegetations-
periode vom 1. März bis 30. September 
die Bestimmungen des Naturschutzge-
setzes zu beachten. Demnach ist es in 
dieser Zeit verboten, Hecken, lebende 
Zäune, Bäume, Gebüsche etc. zu ro-
den, oder auf andere Weise zu zerstö-
ren.
Weitere Information:
Gemeinde Odenthal 
Ordnungsamt
Herr Michael Erker
Tel: 0 22 02 710 131
Email: erker@odethal.de

		Pflegeberatung in Odenthal
Die Pflegeberatungsstelle berät, 
unterstützt und begleitet alle Bürge-
rInnen der Gemeinde Odenthal, die 
pflegebedürftig oder von Pflegebedürf-
tigkeit bedroht sind sowie deren Ange-
hörige kostenfrei und individuell zu 
folgenden Themen:
Pflegeversicherung
•  Informationen über Leistungen der 

Pflegeversicherung
•  Hilfe bei der Beantragung von Leis-

tungen
•  Beratung zum Begutachtungsver-

fahren zur Feststellung der Pfle-
gebedürftigkeit durch den Medizi-
nischen Dienst der Krankenkasse 
(MDK), Begleitung des Termins der 
MDK-Begutachtung und ggf. Un-
terstützung im Widerspruchsver-
fahren

weitere Sozialleistungen
•  Informationen über Ansprüche 

nach SGB XII (z.B. Grundsicherung 
im Alter, Wohngeld, Hilfen zur Pfle-
ge, Altenhilfe, Eingliederungshilfe 
für behinderte Menschen)

•  Informationen über Ansprüche wie 
Schwerbehindertenausweis, Blin-
dengeld, Rundfunkgebührenbefrei-
ung, Fahrdienst für gehbehinderte 
Bürger im Rheinisch-Bergischen 
Kreis

•  Vermittlung des Kontaktes zur zu-
ständigen Behörde

Hilfen zur Sicherstellung der häusli-
chen Versorgung 
•  Weitergabe von Adressen der am-

bulanten Pflegedienste im Rhei-
nisch-Bergischen Kreis

•  Beratung zur Wohnraumanpas-
sung, Informationen über deren Fi-
nanzierung

•  Informationen über Angebote wie 
Hausnotruf, Essen auf Rädern

alternative Wohnmöglichkeiten
wenn die häusliche Versorgung nicht 
gewährleistet ist (z.B. teilstationäre/

stationäre/Einrichtung, ambulant be-
treute Wohngruppe, Kurzzeitpflege):
•  Informationen über Finanzierungs-

möglichkeiten
•  Beratung und Hilfe bei der Suche 

nach einer geeigneten Unterbrin-
gung

•  Weitergabe von Adressen der Ein-
richtungen im Rheinisch-Bergi-
schen Kreis

Pflege-Neuausrichtungsgesetz
Das Pflege-Neuausrichtungsgesetz 
(PNG) trat in zwei Stufen in Kraft: Stu-
fe 1 im Oktober 2012, Stufe 2 zum 
01.01.2013. 
Kernpunkte dieser Pflegereform sind 
zum einen eine bessere Versorgung 
von Menschen, deren Alltagskompe-
tenz krankheitsbedingt eingeschränkt 
ist und die daher einen erheblichen 
Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung 
haben (z.B. Demenzkranke), aber auch 
die Förderung von Pflege-Wohngrup-
pen und mehr Unterstützung für pfle-
gende Angehörige.
Alle wichtigen Informationen dazu 
erhalten Sie in der Pflegeberatungs-
stelle.
Ansprechpartnerin:
Frau Roozen
Telefon: 02202 710-156
Telefax: 02202 710-192
E-Mail: pflegeberatung@odenthal.de
Bergisch-Gladbacher-Str. 2
51519 Odenthal
Beratung im Büro:
Mi: 08.00 – 12.30 Uhr
14.00 – 16.00 Uhr
Fr. 08.00 – 12.30 Uhr
sowie nach Terminvereinbarung, auf 
Wunsch im Hausbesuch.

 
Informationen,

Tourismus und Kultur

		Cernay-la-Ville  
zu Gast in Odenthal

Es waren vier erlebnisreiche Tage, 
die wir mit den französischen Freun-
den aus unserer Partnerstadt Cer-
nay-la-Ville verbracht haben. Zahlreich 
waren sie gekommen, mit 30 Kindern 
und Jugendlichen sowie 30 Erwach-
senen. Unterbringung und Programm 
waren deshalb eine – wenn auch schö-
ne -  Herausforderung. Allen Familien, 
die ein oder zwei Gäste aufgenommen 
haben, sei an dieser Stelle noch mal 
herzlich gedankt. Sie haben in erhebli-
chem Maße zum Gelingen des Treffens 
beigetragen. 
Und alle hatten ihren Spaß. Die Kin-
der beim Fußballspiel Odenthal gegen  
Cernay 
(2 : 8), die Jugendlichen beim nächt-
lichen Lagerfeuer auf dem Kochshof, 
die Erwachsenen ebendort sowie beim 
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Tätigkeit ohne Aufwandsentschädi-
gung geleistet wird und 5 Stunden/Wo-
che bzw. 250 Stunden/Jahr ausgeübt 
wird.
Unsere Nachbarn – Burscheid, 
Bergisch Gladbach, Leverkusen, Köln 
und Kürten – sind schon dabei.
Die Karte ist landesweit in allen teil-
nehmen Gemeinden/Städten einsetz-
bar. Die Liste der Vergünstigungen als 
Dankeschön ist lang: Das Land NRW 
bietet z.B. ermäßigte oder freie Eintritte 
in Landesmuseen, Landestheater und 
sonstigen Einrichtungen des Landes 
NRW an. Außerdem lädt das Land NRW 
die Karteninhaber zu „Sonderaktionen“ 
wie Verlosungen von Eintrittskarten zu 
besonderen kulturellen Veranstaltun-
gen ein. Andere Städte bieten ermäßig-
te Eintritte in städtische Einrichtungen 
oder Vergünstigungen bei VHS Kursen 
an. Auch private Unternehmen beteili-
gen sich mit den unterschiedlichsten 
Angeboten – der Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt.
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.ehrensache.nrw.de.
Die Ehrenamtskarte soll die Gemein-
dekasse nicht belasten und auch kei-
ne Kapazitäten der Verwaltung bin-
den, daher wird die Ehrenamtsbörse 
die anfallenden Arbeiten übernehmen. 
Die Vorbereitungen sind also in vollem 
Gange  und wir werden Sie auch wei-
terhin über die Presse bzw. „Das Rat-
haus“ über den Stand der Dinge infor-
mieren.
Wir können aber jetzt schon verraten, 
dass die Verleihung der ersten Ehren-
amtskarten in Odenthal im Frühjahr 
2015 vorgesehen ist.
Ihr Team der Ehrenamtsbörse
www.eab-odenthal.de

		Gut sichtbare Hausnummern 
sind wichtig für Feuerwehr 
und Rettungsdienst

Eine gut sichtbare Hausnummer an 
jedem Gebäude hilft der Feuerwehr 
und dem Rettungsdienst häufig beim 
Finden einer Einsatzstelle. Wer selbst 
für eine klar erkennbare Hausnummer 
sorgt, erhöht damit auch die eigene Si-
cherheit.
Nicht immer sind Einsatzstellen für Ret-
tungskräfte bei der Anfahrt sofort er-
kennbar: Ein Mensch ist allein zu Hau-
se und ist gestürzt, kann nicht mehr 
allein aufstehen und die Rettungskräfte 
hereinlassen. Die Feuerwehr erhält ei-
nen Notruf per Telefon – und muss häu-
fig den richtigen Hauseingang suchen, 
weil keine Hausnummern angebracht 
sind. Auch wenn die meisten Städte 
und Gemeinden in Satzungen das An-
bringen von Hausnummern vorschrei-
ben, halten sich die Hauseigentümer 
nicht immer an diese Bestimmung. In 
dringenden Notfällen können so wert-
volle Minuten verloren gehen. Daher ist 

Blumenweg 3    
51519 Odenthal
Telefon: 0162 2343357
heidrun.heidkamp@kja.de

Frau Heidi Heidkamp berät Eltern und Kin-
dertagesstätten zum Thema Bildung und 
Teilhabe

		Odenthal bekommt  
die Ehrenamtskarte!

Die Ehrenamtskarte ist eine Initiative 
des Landes Nordrhein-Westfalen aus 
dem Jahr 2008, der sich nach und 
nach immer mehr Gemeinden und 
Städte anschließen.
Ziel: Die Anerkennung und Würdi-
gung eines besonders hohen freiwil-
ligen und unentgeltlichen Engage-
ments. 
Jeder, der sich überdurchschnittlich in 
einem Verein, einer sozialen/kirchlichen 
Einrichtung oder in einer freien Vereini-
gung engagiert, hat die Möglichkeit die 
Ehrenamtskarte zu bekommen. Vor-
aussetzung ist, dass die ehrenamtliche 

mediterranen Abend im La Fornace. 
Aber auch die Kultur kam mit dem Be-
such der Tropfsteinhöhle in Attendorn 
und vom Haus der Geschichte in Bonn 
nicht zu kurz.  Kurzum: Odenthal und 
Cernay haben am Himmelfahrts-Wo-
chenende gezeigt, was es heißt und 
wie es geht, deutsch-französische 
Freundschaft zu leben. Au revoir! Bis 
nächstes Jahr in Frankreich.         
Kontakt: www.cernay-odenthal.eu und 
komitee@cernay-odenthal.eu

		Beratung zur Bildung und 
Teilhabe für Ihr/e Kind/er

Liebe Eltern,
ich bin Heidi Heidkamp und arbeite 
bei der Katholischen Jugendagentur 
in Bergisch Gladbach. Mein Aufgaben-
gebiet liegt in der Beratung von Eltern 
sowie den Leiterinnen der Kinderta-
gesstätten im Rheinisch Bergischen 
Kreis zum Thema  Bildung und Teil- 
habe. Das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales möchte gemeinsam 
mit den Kommunen, Jobcentern und 
allen Partnern vor Ort erreichen, dass 
möglichst alle Kinder und Jugendlichen 
von diesen Leistungen profitieren.
Ich biete in Odenthal ein Beratungsan-
gebot ab dem 05.06.2014 jeden Don-
nerstag von 11:00–12:00 Uhr im Haus 
der Begegnung an. Selbstverständlich 
haben Sie auch die Möglichkeit sich 
in meinem Büro in Odenthal/ Blecher 
beraten zu lassen. Möchten Sie einen 
individuellen Termin vereinbaren oder 
Sie haben Fragen, dann wenden Sie 
sich vertrauensvoll an mich. 
Ich freue mich auf die Zusammenar-
beit, Gespräche und Begegnungen mit 
Ihnen. 
Herzliche Grüße
Ihre Heidi Heidkamp
Beratungsbüro in der Offenen 
Jugendarbeit Odenthal(OJO) 

Jugendliche aus Cernay u. Odenthal vor dem Bürgerhaus
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Sprachen
Die persönliche telefonische Bera-
tung für die  Sprachkurse bitte vorher 
mit den pädagogischen MitarbeiterIn-
nen vereinbaren (02202-142488 oder 
02202-142279).
Sie können sich per Anmeldekarte oder 
per Internet  unter www.vhs-gl.de
anmelden oder verschenken Sie einen 
Gutschein. Für Fragen steht Ihnen die 
VHS jederzeit gerne unter Tel. 02202-
142263 zur Verfügung oder Frau Di 
Lieto 02174-4264, E-Mail: di.lieto@
vhs-gl. 
Auch Anregungen für neue Kurse 
nimmt Frau Di Lieto als Ansprechpart-
nerin der VHS gerne entgegen.

		Odenthaler  
Seniorennachmittag

Dieses Jahr findet der Seniorennach-
mittag der Gemeinde Odenthal am 
Dienstag, dem 14.10.2014 ab 14:30 
Uhr (Einlass: 14:00 Uhr) im Forum des 
Odenthaler Schulzentrums statt. Alle 
Odenthaler Seniorinnen und Senioren 
sind dazu herzlich eingeladen.
Es erwarten Sie humorvolle Unterhal-
tung und zauberhafte Gags bei einem 
sorgfältig zusammengestellten Pro-
gramm, das kein Auge trocken lässt, 
und Sie zum Staunen und Grübeln 
bringt. 
Gastgeber sind der Bürgermeister, 
Herr Roeske, die Seniorenberaterin 
Frau Wirnharter und die Pflegeberate-
rin Frau Roozen. Sie freuen sich darauf, 
bei dieser Gelegenheit mit zahlreichen 
Odenthaler Seniorinnen und Senioren 
ins Gespräch zu kommen.
Eintrittskarten sind ab sofort im Bür-
gerbüro der Gemeinde Odenthal zu 
einem Kostenbeitrag von 2,- EUR pro 
Person zu erwerben. Dieser beinhaltet 
das Programm sowie Kaffee und Ku-
chen.

Bekanntmachungen

		Zweite Satzung zur Ände-
rung der Satzung über die 
Entwässerung der Grund-
stücke und den Anschluss 
an die öffentliche Abwasse-
ranlage  – Entwässerungs-
satzung – in der Gemeinde 
Odenthal  vom  14.05.2014

Aufgrund der §§ 7, 8 und  9 der Ge-
meindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV.NRW. 1994, S. 666), zuletzt geän-
dert durch Art. 3 des Gesetzes vom 
01.10.2013 (GV.NRW. 2013, S. 564), 

haler Schöffen-Siegel wieder. Dessen 
bergischen Löwen und das Hirschge-
weih im Wappenfeld nahm Wolfgang 
Pagenstecher 1935 als Vorbild für das 
heutige Gemeindewappen. Dabei hat-
te er aber ein 1930 in Schloss Gracht 
bei Liblar gefundenes Siegel der alten 
Gerichtsbarkeit von Odenthal vor sich. 
Jetzt prangt das alte rote Siegel im Ge-
meindearchiv bzw. im Panzerschrank 
auf einer Urkunde von 1780. Es trägt 
die Jahreszahlen 1556 (Entstehung) 
und 1617 (Nachschnitt) sowie die Um-
schrift „Der Scheffen Sigil zu Oden-
thal“.
Prof. Dr. Dietrich Quanz, ehrenamtliche 
Archivgruppe Odenthal

Eine kleine wiedergefundene Sensation: ein 
Originallackabdruck des Schöffensiegels 
Odenthal von 1556. Aus einer Zeit, als in 
Odenthal noch feudales Recht gesprochen 
wurde.

		Neue Kurse der VHS 
Bergisch Gladbach in 
Odenthal

Am 08. September 2014 beginnt das 
Herbstsemester und endet am 31. Ja-
nuar 2015.
In der Gemeinde Odenthal gibt es wie-
der mehr als 20 Kurse und Veranstal-
tungen in den Bereichen: Freies Malen, 
Keramik, Fotografie, Zuschneiden und 
Nähen, Autogenes Training, Progres-
sive Muskelentspannung, Wirbelsäu-
lengymnastik, Pilates,  Fitnessgymnas-
tik, Tai Chi Chuan, EDV und  Italienisch. 
Das Kursangebot für Odenthal konnte 
in den letzten Jahren erweitert werden. 
Und so haben sich auch die Teilneh-
merzahlen erfreulich entwickelt.
Die Herbstprogramme liegen dieser 
Rathaus-Ausgabe bei, wer weitere Ex-
emplare benötigt, erhält sie im Bürger-
büro.
Beratungstermine; EDV
Informationen über Kursstruktur, In-
halte und Abschlussmöglichkeiten für 
EDV Kurse, Erläuterungen von Zu-
gangs- und Einstiegsmöglichkeiten 
erhalten Sie nach tel. Vereinbarung 
02202-142268

es wichtig, jede Hausnummer klar und 
deutlich möglichst von der Straße aus 
erkennen zu können.

Tipps beim Anbringen von Haus-
nummern zu beachten: 
•  Die Hausnummer sollte von der 

Straße aus klar erkennbar sein.
•  Die erforderliche Größe der Zei-

chen hängt von der Lage der Haus-
nummer zur Straße ab. Die Haus-
nummer darf nicht durch Bäume, 
Pflanzen, parkende Fahrzeuge oder 
ähnliches verdeckt werden.

•  Hilfreich ist eine bei Dunkelheit be-
leuchtete Hausnummer, um diese 
auch rund um die Uhr bei Bedarf 
schnell erkennen zu können.

•  Wenn ein Vorgarten vorhanden 
ist, der das Gebäude zur Straße 
hin verdeckt oder die Hausnum-
mer nicht erkennen lässt, sollte die 
Hausnummer neben der Einfahrt 
angebracht oder mit einem Schild 
aufgestellt werden.

		Gemeinsam Spaß haben und 
Odenthal neu entdecken – 
mit dem Jugendrotkreuz

Das Jugendrotkreuz in Odenthal startet 
mit neuem Schwung unter dem Motto 
Gemeinsam Spaß haben und Odenthal 
neu entdecken“ ab Spätsommer unter 
neuer Leitung!
Wenn Ihr zwischen 6 und 16 Jahre alt 
seid, Lust habt an Aktivitäten und ver-
schiedenen Projekten des Jugendrot-
kreuzes teilzunehmen, dann meldet 
euch bei uns!
Wir bieten euch schon in jüngeren Jah-
ren altersgerechte Kenntnisse in Erster 
Hilfe und Spannendes
und Wissenswertes rund ums Deut-
sche Rote Kreuz. Wir freuen uns da-
rauf, euch mit Spaß und Freude an 
Ausflügen, Spielnachmittagen, Schu-
lungen oder Bastelstunden in unserer 
Unterkunft begrüßen zu dürfen.
Die Teilnahme am Jugendrotkreuz ist 
für euch natürlich kostenlos! Auch über 
das Interesse eurer Eltern am DRK 
freuen wir uns.

Weitere Informationen erhaltet ihr unter:  

jrk.odenthal@gmail.com 
oder auf unserer Facebookseite
Jugendrotkreuz — JRK Odenthal

Sie finden uns: DRK Odenthal, Haupt-
str. 44, 51519 Odenthal-Blecher, Tel. 
02174-4555 (AB)

		Der Scheffen Sigil zu Odenthal
Bei Archiv-Arbeiten zur Ausstellung 
2015 „Bürgerdämmerung im Bergi-
schen. 200 Jahre Bürgermeisterei 
Odenthal“ fand man das alte Odent-
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§ 2
§ 20 – Ordnungswidrigkeiten – erhält 
unter Nr. 12 folgende Fassung:

12.  § 14
  die Bescheinigung über das Ergeb-

nis der Zustands- und Funktions-
prüfung der Gemeinde Odenthal 
nicht vorlegt.

§ 3
Diese Satzung tritt am Tag nach der 
Bekanntmachung  in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
1.  Hinweis gem. § 7 Abs. 6 GO N
  Die Verletzung von Verfahrens  oder 

Formvorschriften der zur Zeit gel-
tenden Gemeindeordnung  für das 
Land Nordrhein Westfalen kann ge-
gen die Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit der Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt

b)  die Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht 
worden

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder

lichen Änderung unverzüglich von 
Sachkundigen nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik auf 
deren Zustand und Funktionstüch-
tigkeit prüfen zu lassen.

5.  Innerhalb von Wasserschutzgebie-
ten sind bestehende Abwasserlei-
tungen, die zur Fortleitung häusli-
chen Abwassers dienen und die vor 
dem 01.01.1965 errichtet wurden, 
bis spätestens zum 31.12.2015 
prüfen zu lassen. Alle  anderen Ab-
wasserleitungen sind erstmals bis 
spätestens zum 31.12.2020 prüfen 
zu lassen.

  In der Liste, die als Anlage 2 die-
ser Satzung beigefügt ist, sind die 
prüfpflichtigen Grundstücke  aufge-
führt. Die Liste ist Bestandteil die-
ser Satzung.

6.  Das Ergebnis der Zustands- und 
Funktionsprüfung ist in einer Be-
scheinigung zu dokumentieren.  
Diese Bescheinigung nebst den 
erforderlichen Anlagen ist der Ge-
meinde Odenthal durch den Grund-
stückseigentümer bzw. Erbbaube-
rechtigten unverzüglich nach Erhalt 
vom Sachkundigen vorzulegen, 
damit ggfls. eine zeitnahe Sanie-
rungsberatung durch die Gemeinde 
Odenthal erfolgen kann.

der §§ 60, 61 des Wasserhaushalts-
gesetzes des Bundes (WHG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff., 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
07.08.2013 – BGBl. I 2013, S. 3180 ff.), 
des § 53 Abs.1 e Satz 1 des Landes-
wassergesetzes NRW – LWG  – in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
05.03.2013 (GV. NRW. 2013, S. 135 ff.) 
sowie der  Selbstüberwachungsver-
ordnung Abwasser (SüwVO Abw – GV. 
NRW. 2013, S. 602 ff. – hat der Rat der 
Gemeinde Odenthal in seiner Sitzung 
am  13.05.2014  folgende Änderungs-
satzung beschlossen: 

§ 1
§ 14 wird wie folgt neu gefasst:

§ 14
Zustands- und Funktionsprüfung bei 
privaten Abwasseranlagen
1.  Private Abwasserleitungen sind 

so zu errichten und zu betreiben, 
dass die Anforderungen an die 
ordnungsgemäße Abwasserbesei-
tigung eingehalten werden. Hierzu 
gehört auch die ordnungsgemäße 
Erfüllung der  Abwasserüberlas-
sungspflicht nach § 53 Abs.1c LWG 
NRW gegenüber der Gemeinde 
Odenthal.

  Für die Zustands- und Funktions-
prüfung bei privaten Abwasser-
leitungen gilt die Verordnung zur 
Selbstüberwachung von Abwasse-
ranlagen (Selbstüberwachungsver-
ordnung Abwasser – SüwVO Abw 
NRW 2013). 

2.  Zustands- und Funktionsprüfungen 
an privaten Abwasserleitungen dür-
fen nur  durch anerkannte Sachkun-
dige durchgeführt werden.

3.  Zu prüfen sind im Erdreich oder 
unzugänglich verlegte private Ab-
wasserleitungen zum Sammeln 
oder Fortleiten von Schmutzwas-
ser  oder mit diesem vermischten 
Niederschlagswasser einschließ-
lich verzweigter Leitungen unter 
der Keller-Bodenplatte oder der 
Bodenplatte  des Gebäudes ohne 
Keller sowie zugehörige Einstiegs-
schächte oder Inspektionsöffnun-
gen. 

  Ausgenommen von der Prüfpflicht 
sind Abwasserleitungen, die zur 
alleinigen Ableitung von Nieder-
schlagswasser dienen und Leitun-
gen, die in dichten Schutzrohren 
so verlegt sind, dass austretendes 
Abwasser aufgefangen und erkannt 
wird.

4.  Der Eigentümer bzw. der Erbbau-
berechtigte  eines Grundstückes 
hat private Abwasserleitungen, die 
Schmutzwasser führen, nach ihrer 
Errichtung oder nach ihrer wesent-



                                  
2 

 

Liebe Odenthalerinnen und Odenthaler! 
 
Bereits die Premiere der diesjährigen Produktion der Theater-AG „GO on stage“ am 23.1.2008 zeigte eines deutlich: Der Jah-
resbeginn am Gymnasium Odenthal (GO) steht diesmal ganz im Zeichen von Theater, Kunst und Musik! Mit der Kunst-AG 
stellen wir in dieser Ausgabe deshalb erstmals eine der kreativen Arbeitsgemeinschaften des GO vor.  
 
Vorgestellt… 
 
Etliche Meter Stoff, große Mengen Pappmache, Bastelkleber, dut-
zende Pappschnäbel und Unmengen echter und teils sogar aus 
Shanghai importierter Vogelfedern. – Noch vor einem halben Jahr 
war für den Laien kaum vorstellbar, dass aus diesem Wirrwarr von 
Rohmaterialien derart naturgetreue und originelle Kostüme für die 
Piepmätze aus Aristophanes’ „Vögel“ (s.u.) werden würden. Die 
Arbeit der siebenköpfigen Kunst-AG, die zunächst vor allem im 
Stillen stattfindet, wurde in den drei Aufführungen der „Vögel“ ein-
drucksvoll in Szene gesetzt. Monatelange Detailstudien, Skizzen 
und Experimente mit Schminke und Nähmaschine waren nötig, um 
später die Mitglieder der Theater-AG naturgetreu in die verschie-
densten Vogelarten verwandeln zu können. Erst die akribische 
Arbeit der Künstlerinnen ließ den Pfau authentisch sein Rad im 
prächtigen Federkleid schlagen und verlieh den übrigen Vögeln mit 
langen Krallen, ausgefallenen Schnäbeln und Masken auf ihre je 
eigene Weise Glanz.  
Die Mädchen der Jahrgangsstufen 11 und 12, die sich unter der Leitung von Kunstlehrerin Ursula Lagler-Haese jeden Montag-
nachmittag (6.-8. Stunde) in den Kunsträumen treffen, arbeiten größtenteils schon seit sieben Jahren zusammen, würden sich aber 
über „Nachwuchs“ sehr freuen! Wer gerne künstlerisch aktiv werden und Erfahrungen im Bereich Bodypainting, Kostümdesign 
oder plastisches Gestalten sammeln möchte, ist herzlich willkommen! Als Dankeschön für die grenzenlose Kreativität und Aus-
dauer winkt der Kunst-AG nun ein professionelles Schminktraining, um ihre fabelhafte Arbeit noch weiter zu perfektionieren. 
                       Charlotte & Clara Bamberger 
 

Aufgeführt… 
 

 
 

Danke „GO on Stage“! 
 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala – so 
oder so ähnlich hörte man die begeis-
terten Theatergänger in Odenthal nach 
der Premiere des Theaterstücks „Die 
Vögel“ vor sich hin singen. Die Schau-
spieler der Theater-AG „GO on stage“ 
unter Leitung von Frank Schaffrath er-
zählten, tanzten und sangen die schrille 
Komödie frei nach Aristophanes. 
Zwei Abenteurer aus Athen ziehen los, 
um mit den schrägsten und buntesten 
Vögeln eine neue Stadt – Wolkenku-
ckucksheim – zu gründen. Während-
dessen toben auf dem Olymp amüsante 
Konflikte zwischen den Göttinnen, die 
ihre Macht durch Wiedehopf, Pfau, Kie-
bitz und Co bedroht sehen. Bei der ab-
schließenden Vogelhochzeit zwischen 
Göttin und Gefieder wurde das Publikum 
zum gemeinsamen „Fiderallala“ mitgeris-
sen. 
Die farbenfrohen und exotischen Kos-
tüme der Kunst-AG, die grandiose musi-

kalische Unterstützung des 12er Musik-
grundkurses unter Leitung von Musikleh-
rerin Eva Michaelis, die sogar selbst in 
die Tasten von Akkordeon und Klavier 
griff, die gekonnten Anspielungen auf 
den Odenthaler Schulalltag und natürlich 
die souveräne Leistung der Odenthaler 
Schauspieler führten wie gewohnt zu 
einer rundum gelungenen Darstellung 
und verliehen der antiken Komödie wahr-
lich Flügel.      Vanessa Steinkrüger & Tim Hilken 
 
Zurückgeblickt... 
 

Hereinspaziert!  
Tag der offenen Tür am GO 

 
Samstagmorgen, 1. Dezember 2007, 
9.00 Uhr: Immer mehr Menschen strö-
men in das Schulzentrum. Nein, sie 
haben sich nicht im Datum geirrt. Es ist 
Tag der offenen Tür am GO! 
Mit Wunderkerzen stimmungsvoll von der 
Einrad-AG eröffnet bot dieser Tag den 
Besuchern und Besucherinnen die Mög-
lichkeit, Einblick zu nehmen in das Leben 
und Lernen am GO: Neben dem Besuch 
von Unterrichtsmitschauen in den Jahr-
gangsstufen 5, 6 und 11 und eindrucks-
vollen Experimenten in den Naturwissen-
schaften bestand auch die Möglichkeit, 
den „Kreativen“ des GO über die Schul-
ter zu schauen: Die verschiedenen The-
ater-AGs freuten sich über Besucher bei 
Werkstattproben, die Tanz-AG und der 
Sportkurs 13 zeigten indische Tänze, die 
Lust machten, sich beim Arbeitskreis 
„KulturWelten“ näher über unsere südin-
dische Partnerschule in Palliagaram zu 

informieren. Die Deutschkurse der Jahr-
gangsstufe13 zeigten gemeinsam mit der 
Klasse 8c Arbeiten rund um das Thema 
„Expressionismus“ und gestalteten eine 
bunte Ausstellung, die in Gedichten, 
Bildern und Filmen zu einem Streifzug 
durch die Mentalität jener Epoche einlud.  
Die Technikinteressierten konnten sich 
derweil in die 
Geheimnisse 
der digitalen Ta-
feln einweihen 
lassen. Informa-
tiklehrer Daniel 
Garmann (Foto) 
erklärte den 
Jüngsten den 
Umgang mit 
„Lego-Mind-
storms“, einer 
autonomen Pro-
grammierung für 
Legoroboter. Damit nach all diesen Ein-
drücken niemand zu hungern brauchte, 
stand die Jahrgangsstufe 13 mit einer 
umfangreichen Auswahl an Kuchen, 
Gebäck und Kaffee im PZ bereit. Die 
Stufe 11 führte die Gäste durch die Ge-
bäude und half tatkräftig beim Auf- und 
Abbau. Vielen Dank dafür! 
Der Erlös des am Nachmittag von der 
Schülervertretung organisierten Trödel-
markts ist für den Ausbau der Schule in 
Palliagaram bestimmt. Ein besonderes 
„Dankeschön“ geht hier an die Klasse 5d, 
die die Hälfte ihres erwirtschafteten Ge-
winns ebenfalls nach Südindien spendet.  

Katharina Krieger &  
Katharina Bamberger  

 

pr-ag@gymnasium-odenthal.de 
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terten Theatergänger in Odenthal nach 
der Premiere des Theaterstücks „Die 
Vögel“ vor sich hin singen. Die Schau-
spieler der Theater-AG „GO on stage“ 
unter Leitung von Frank Schaffrath er-
zählten, tanzten und sangen die schrille 
Komödie frei nach Aristophanes. 
Zwei Abenteurer aus Athen ziehen los, 
um mit den schrägsten und buntesten 
Vögeln eine neue Stadt – Wolkenku-
ckucksheim – zu gründen. Während-
dessen toben auf dem Olymp amüsante 
Konflikte zwischen den Göttinnen, die 
ihre Macht durch Wiedehopf, Pfau, Kie-
bitz und Co bedroht sehen. Bei der ab-
schließenden Vogelhochzeit zwischen 
Göttin und Gefieder wurde das Publikum 
zum gemeinsamen „Fiderallala“ mitgeris-
sen. 
Die farbenfrohen und exotischen Kos-
tüme der Kunst-AG, die grandiose musi-

kalische Unterstützung des 12er Musik-
grundkurses unter Leitung von Musikleh-
rerin Eva Michaelis, die sogar selbst in 
die Tasten von Akkordeon und Klavier 
griff, die gekonnten Anspielungen auf 
den Odenthaler Schulalltag und natürlich 
die souveräne Leistung der Odenthaler 
Schauspieler führten wie gewohnt zu 
einer rundum gelungenen Darstellung 
und verliehen der antiken Komödie wahr-
lich Flügel.      Vanessa Steinkrüger & Tim Hilken 
 
Zurückgeblickt... 
 

Hereinspaziert!  
Tag der offenen Tür am GO 

 
Samstagmorgen, 1. Dezember 2007, 
9.00 Uhr: Immer mehr Menschen strö-
men in das Schulzentrum. Nein, sie 
haben sich nicht im Datum geirrt. Es ist 
Tag der offenen Tür am GO! 
Mit Wunderkerzen stimmungsvoll von der 
Einrad-AG eröffnet bot dieser Tag den 
Besuchern und Besucherinnen die Mög-
lichkeit, Einblick zu nehmen in das Leben 
und Lernen am GO: Neben dem Besuch 
von Unterrichtsmitschauen in den Jahr-
gangsstufen 5, 6 und 11 und eindrucks-
vollen Experimenten in den Naturwissen-
schaften bestand auch die Möglichkeit, 
den „Kreativen“ des GO über die Schul-
ter zu schauen: Die verschiedenen The-
ater-AGs freuten sich über Besucher bei 
Werkstattproben, die Tanz-AG und der 
Sportkurs 13 zeigten indische Tänze, die 
Lust machten, sich beim Arbeitskreis 
„KulturWelten“ näher über unsere südin-
dische Partnerschule in Palliagaram zu 

informieren. Die Deutschkurse der Jahr-
gangsstufe13 zeigten gemeinsam mit der 
Klasse 8c Arbeiten rund um das Thema 
„Expressionismus“ und gestalteten eine 
bunte Ausstellung, die in Gedichten, 
Bildern und Filmen zu einem Streifzug 
durch die Mentalität jener Epoche einlud.  
Die Technikinteressierten konnten sich 
derweil in die 
Geheimnisse 
der digitalen Ta-
feln einweihen 
lassen. Informa-
tiklehrer Daniel 
Garmann (Foto) 
erklärte den 
Jüngsten den 
Umgang mit 
„Lego-Mind-
storms“, einer 
autonomen Pro-
grammierung für 
Legoroboter. Damit nach all diesen Ein-
drücken niemand zu hungern brauchte, 
stand die Jahrgangsstufe 13 mit einer 
umfangreichen Auswahl an Kuchen, 
Gebäck und Kaffee im PZ bereit. Die 
Stufe 11 führte die Gäste durch die Ge-
bäude und half tatkräftig beim Auf- und 
Abbau. Vielen Dank dafür! 
Der Erlös des am Nachmittag von der 
Schülervertretung organisierten Trödel-
markts ist für den Ausbau der Schule in 
Palliagaram bestimmt. Ein besonderes 
„Dankeschön“ geht hier an die Klasse 5d, 
die die Hälfte ihres erwirtschafteten Ge-
winns ebenfalls nach Südindien spendet.  

Katharina Krieger &  
Katharina Bamberger  

 

pr-ag@gymnasium-odenthal.de 
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d)  der Form  oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Gemeinde vor-
her gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

2.  Die vorstehende 2. Satzung zur Än-
derung der Satzung über die Ent-
wässerung der Grundstücke und 
den Anschluss an die öffentlichen 
Abwasseranlage – Entwässerungs-
satzung – in der Gemeinde Odent-
hal wird hiermit in vollem Wortlaut 
bekannt gemacht.

Odenthal, den 14.05.2014

Der Bürgermeister
gez. Roeske

		Vierte Satzung zur Änderung 
der Satzung über die Ent-
sorgung von Grundstück-
sentwässerungsanlagen 
in der Gemeinde Odenthal  
vom  14.05.2014

Aufgrund der §§ 7, 8 und  9 der Ge-
meindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV.NRW. 1994, S. 666), zuletzt geän-
dert durch Art. 3 des Gesetzes vom 
01.10.2013 (GV.NRW. 2013, S. 564), der 
§§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgeset-
zes des Bundes (WHG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31.07.2009 
(BGBl. I 2009, S. 2585 ff., zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 07.08.2013 – 
BGBl. I 2013, S. 3180 ff.), der §§ 51 ff., 
53 Abs.1 e Satz 1 des Landeswasser-
gesetzes NRW – LWG  – in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25.06.1995 
(GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 05.03.2013 (GV. 
NRW. 2013, S. 135 ff.) sowie der  Selb-
stüberwachungsverordnung Abwasser 
(SüwVO Abw – GV. NRW. 2013, S. 602 
ff. – hat der Rat der Gemeinde Odent-
hal in seiner Sitzung am  13.05.2014  
folgende Änderungssatzung beschlos-
sen: 

§ 1
Folgender § 9 a  wird neu eingefügt:

§ 9 a
Zustands- und Funktionsprüfung 
bei privaten Abwasserleitungen, die 
Schmutzwasser den Grundstücksent-
wässerungsanlagen zuleiten

1.  Für die Zustands- und Funkti-
onsprüfung bei privaten Abwas-
serleitungen, die Schmutzwasser 
privaten Grundstücksentwässe-
rungsanlagen (Kleinkläranlagen, 
abflusslose Gruben) zuleiten, gilt   
die Verordnung zur Selbstüberwa-
chung von Abwasseranlagen (Selb-
stüberwachungsverordnung Ab-
wasser –  SüwVO Abw NRW 2013). 

  Private Abwasserleitungen sind 
so zu errichten und zu betreiben, 
dass die Anforderungen an die 
ordnungsgemäße Abwasserbesei-
tigung eingehalten werden. Hierzu 
gehört auch die ordnungsgemäße 
Erfüllung der  Abwasserüberlas-
sungspflicht nach § 53 Abs.1c LWG 
NRW gegenüber der Gemeinde 
Odenthal.

2.  Zustands- und Funktionsprüfungen 
an privaten Abwasserleitungen dür-
fen nur  durch anerkannte Sachkun-
dige durchgeführt werden.

3.  Zu prüfen sind im Erdreich oder 
unzugänglich verlegte private Ab-
wasserleitungen zum Sammeln 
oder Fortleiten von Schmutzwas-
ser  oder mit diesem vermischten 
Niederschlagswasser einschließ-
lich verzweigter Leitungen unter 
der Keller-Bodenplatte oder der 
Bodenplatte des Gebäudes ohne 
Keller sowie zugehörige Einstiegs-
schächte oder Inspektionsöffnungen. 

  Ausgenommen von der Prüfpflicht 
sind Abwasserleitungen, die zur 
alleinigen Ableitung von Nieder-
schlagswasser dienen und Leitun-
gen, die in dichten Schutzrohren 
so verlegt sind, dass austretendes 
Abwasser aufgefangen und erkannt 
wird.

4.  Der Eigentümer bzw. der Erbbau-
berechtigte  eines Grundstückes 
hat private Abwasserleitungen, die 
Schmutzwasser führen, nach ihrer 
Errichtung oder nach ihrer wesent-
lichen Änderung unverzüglich von 
Sachkundigen nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik auf 
deren Zustand und Funktionstüch-
tigkeit prüfen zu lassen. 

5.  Innerhalb von Wasserschutzgebie-
ten sind bestehende Abwasserlei-
tungen, die zur Fortleitung häusli-
chen Abwassers dienen und die vor 
dem 01.01.1965 errichtet wurden, 
bis spätestens zum 31.12.2015 
prüfen zu lassen. Alle anderen Ab-
wasserleitungen sind erstmals bis 
spätestens zum 31.12.2020 prüfen 
zu lassen. 

6.  Das Ergebnis der Zustands- und 
Funktionsprüfung ist in einer Be-
scheinigung zu dokumentieren.  
Diese Bescheinigung nebst den 
erforderlichen Anlagen ist der Ge-
meinde Odenthal durch den Grund-
stückseigentümer bzw. Erbbaube-
rechtigten unverzüglich nach Erhalt 
vom Sachkundigen vorzulegen, 
damit ggfls. eine zeitnahe Sanie-
rungsberatung durch die Gemeinde 
Odenthal erfolgen kann.

§ 2
In § 12 Abs. 1 – Ordnungswidrigkei-
ten – wird g) neu eingefügt:
g).  § 9 a
  die Bescheinigung über das Ergeb-

nis der Zustands- und Funktions-
prüfung der Gemeinde Odenthal 
nicht vorlegt.

§ 3
Diese Satzung tritt am Tag nach der 
Bekanntmachung  in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
1.  Hinweis gem. § 7 Abs. 6 GO NW
  Die Verletzung von Verfahrens  oder 

Formvorschriften der zur Zeit gel-
tenden Gemeindeordnung  für das 
Land Nordrhein Westfalen kann ge-
gen die Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit der Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt

b)  die Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht 
worden

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder

d)  der Form oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Gemeinde vor-
her gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

2.  Die vorstehende vierte Satzung zur 
Änderung der Satzung über die 
Entsorgung der Grundstücksent-
wässerungsanlagen in der Gemein-
de Odenthal wird hiermit in vollem 
Wortlaut bekannt gemacht.

Odenthal, den 13.05.2014

Der Bürgermeister
gez. Roeske

		7. Änderung der Haupt- 
satzung der Gemeinde 
Odenthal vom 17.06.2014

Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. 
§ 41 Abs. 1 Satz 2 Bstb. f der Ge-
meindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV NW, S. 666 ff) in der zur Zeit gül-
tigen Fassung hat der Rat der Ge-
meinde Odenthal in seiner Sitzung am 
17.06.2014 mit Mehrheit der gesetz-
lichen Anzahl der Ratsmitglieder die 
folgende Änderung zur Hauptsatzung 
beschlossen:

§ 1
§ 10 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 2  
der Hauptsatzung werden gestrichen.

§ 2 
Inkrafttreten

Die 2. Änderung der Hauptsatzung tritt 
mit Wirkung vom 04.07.2014 in Kraft. 
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Hinweis gem. § 7 Abs. 6 GO NW:
Die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindever-
ordnung für das Land Nordrhein-West-
falen kann gegen die Satzung nach Ab-
lauf eines Jahres seit der Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn,
a)  eine vorgeschriebene Genehmi-

gung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b)  die Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht 
worden,

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Gemeinde vor-
her gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Änderung der Haupt-
satzung wird hiermit in vollem Wortlaut 
bekannt gemacht.
Odenthal, den 04.07.2014
Gemeinde Odenthal
Der Bürgermeister
gez. Roeske

		Bekanntmachung
Das Ratsmitglied Frau Irene Guder-
jahn-Pilnei, Rosenweg 27, 51519 
Odenthal hat am 03.06.2014 gegen-
über dem Wahlleiter der Gemeinde 
Odenthal erklärt, dass sie auf das durch 
die Kommunalwahl vom 25.05.2014 
erworbene Ratsmandat verzichtet und 
die Wahl nicht annimmt.
Ich stelle hiermit nach § 45 Abs. 1 + 2 
des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) 
für das Land Nordrhein-Westfalen fest, 
dass nach der Reserveliste der „Sozi-
aldemokratischen Partei Deutsch-
lands“ (SPD) Herrn Rolf Deiters, In der 
Follmühle 30, 51519 Odenthal das freie 
Mandat zufällt. Herr Deiters hat am 
17.06.2014 die Wahl angenommen. 
Ferner hat das Ratsmitglied Herr Andre 
Pilnei, Rosenweg 27, 51519 Odenthal 
ebenfalls am 03.06.2014 gegenüber 
dem Wahlleiter der Gemeinde Odent-
hal erklärt, dass er auf das durch die 
Kommunalwahl vom 25.05.2014 er-
worbene Ratsmandat verzichtet und 
die Wahl nicht annimmt.
Ich stelle hiermit nach § 45 Abs. 1 + 2 
des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) 
für das Land Nordrhein-Westfalen fest, 
dass nach der Reserveliste der „Sozi-
aldemokratischen Partei Deutsch-
lands“ (SPD) Frau Rosemarie Kooy-
mann-Vogel, Hirschweg 78, 51519 
Odenthal das freie Mandat zufällt. Frau 
Kooymann-Vogel hat am 10.06.2014 
die Wahl angenommen. 

Außerdem hat das Ratsmitglied Frau 
Monika Kunesch, Osenauer Str. 44, 
51519 Odenthal am 01.06.2014 ge-
genüber dem Wahlleiter der Gemeinde 
Odenthal erklärt, dass sie auf das durch 
die Kommunalwahl vom 25.05.2014 
erworbene Ratsmandat verzichtet und 
die Wahl nicht annimmt.
Ich stelle hiermit nach § 45 Abs. 1 + 2 
des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) 
für das Land Nordrhein-Westfalen fest, 
dass nach der Reserveliste der „Un-
abhängigen Wählergemeinschaft 
Odenthal“ (UWG Odenthal) Herrn Jo-
achim Vogel, Am Telegraf 12b, 51519 
Odenthal das freie Mandat zufällt. Herr 
Joachim Vogel hat am 04.06.2014 die 
Wahl angenommen. 

Gegen die Gültigkeit der Entscheidung 
können:
a)  jeder Wahlberechtigte des Wahlge-

bietes
b)  die für das Wahlgebiet zuständige 

Leitung solcher Parteien und Wähl-
ergruppen, die an der Wahl teilge-
nommen haben, sowie

c)  die Aufsichtsbehörde
binnen eines Monats vom Tage der Be-
kanntmachung ab Einspruch erheben, 
wenn sie eine Entscheidung über die 
Gültigkeit der Wahl gemäß § 40 Abs. 
1 Buchstabe a bis c und § 45 Abs. 2 
des Kommunalwahlgesetzes für erfor-
derlich halten.
Der Einspruch ist beim Wahlleiter in 
51519 Odenthal, Altenberger-Dom-Str. 
31, schriftlich oder mündlich zur Nie-
derschrift zu erklären.

Odenthal, den 18.06.2014

Der Bürgermeister als Wahlleiter
gez. Roeske

		Bekanntmachung über das 
Inkrafttreten der 24. Ände-
rung des Bebauungsplanes 
Nr. 6 -Glöbusch gemäß § 
13 a des Baugesetzbuches 
(BauGB, Bebauungsplan der 
Innenentwicklung)

Der Rat der Gemeinde Odenthal hat in 
seiner Sitzung am 13.05.2014 die 24. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
6 -Glöbusch- als Satzung beschlos-
sen. Dem Bebauungsplan sind beige-
fügt eine Begründung und eine Arten-
schutzprüfung.
Der betreffende Bereich ist im nachfol-
gend abgedruckten Kartenausschnitt 
dargestellt.
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 
24. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 6 -Glöbusch- gemäß § 10 Abs. 3 
Baugesetzbuch (BauGB) in Kraft.
Die 24. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 6 -Glöbusch- kann während der 
Dienststunden

montags bis donnerstags
von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags

von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat  

von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
im Geschäftsbereich III -Bauen & Tech-
nische Dienste- der Gemeinde Odent-
hal, Altenberger-Dom-Straße 29, ein-
gesehen werden.
Über den Inhalt des Planes sowie über 
die Begründung wird auf Verlangen 
Auskunft erteilt.

Hinweise:
1.  Die Verletzung von Verfahrens- und 

Formvorschriften gemäß § 7 Abs. 
6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NW) in der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 666), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2013 
(GV. NRW. S. 878), kann gegen die 
Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei 
denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt,

b)  eine Satzung ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden,

c)  der Bürgermeister hat die Ratsbe-
schlüsse vorher beanstandet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Gemeinde vor-
her gerügt und daher die verletzte 
Rechtsvorschrift oder die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.  

2.  Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nrn. 1 bis 3 des Baugesetzbu-
ches beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Be-
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 
des Baugesetzbuches beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungspla-
nes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
des Baugesetzbuches beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs 
sind dann unbeachtlich, wenn sie 
nicht gem. § 215 BauGB innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung 
dieser Satzung schriftlich gegen-
über der Gemeinde Odenthal gel-
tend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften 
oder den Mangel der Abwägung 
begründen soll, ist darzulegen.

3.  Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 
3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des 
BauGB über die Entschädigung der 
durch den Bebauungsplan einge-
tretenen Vermögensnachteile sowie 
über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädi-
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gungsansprüche wird hiermit hin-
gewiesen.

4.  Ort und Zeit der Einsichtnahme so-
wie die aufgrund des Baugesetz-
buches und der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen 
erforderlichen Hinweise wer-den 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Odenthal, den 20.05.2014

Der Bürgermeister
gez.: Roeske

		Bekanntmachung über das 
Inkrafttreten der 31.  
vereinfachten Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 6 
-Glöbusch-

Der Rat der Gemeinde Odenthal hat 
in seiner Sitzung am 13.05.2014 die 
31. vereinfachte Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 6 -Glöbusch- ein-
schließlich der Begründung, dem land-
schaftspflegerischen Fachbeitrag und 
der Artenschutzprüfung als Satzung 
beschlossen.
Der betreffende Bereich ist im nachfol-
gend abgedruckten Kartenausschnitt 
dargestellt.
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 
31. vereinfachte Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 6 -Glöbusch- gemäß § 
10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in 
Kraft.
Die 31. vereinfachte Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 6 -Glöbusch- kann 
während der Dienststunden
montags bis donnerstags

von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

freitags
von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr

sowie jeden 1. Donnerstag im Monat  
von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

im Geschäftsbereich III -Bauen & Tech-
nische Dienste- der Gemeinde Odent-

hal, Altenberger-Dom-Straße 29, ein-
gesehen werden.
Über den Inhalt des Planes sowie der 
Begründung wird auf Verlangen Aus-
kunft erteilt.
Hinweise:
1.  Die Verletzung von Verfahrens- und 

Formvorschriften gemäß § 7 Abs. 
6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NW) in der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 666), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2013 
(GV. NRW. S. 878), kann gegen die 
Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei 
denn, 

 a)   eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt,

 b)   eine Satzung ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,

 c)   der Bürgermeister hat die Rats-
beschlüsse vorher beanstandet 
oder

 d)   der Form- oder Verfahrensman-
gel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und daher die ver-
letzte Rechtsvorschrift oder die 
Tatsache bezeichnet worden,

die den Mangel ergibt.
2.  Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 

Nrn. 1 bis 3 des Baugesetzbu-
ches beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Be-
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 
des Baugesetzbuches beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungspla-
nes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
des Baugesetzbuches beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs 
sind dann unbeachtlich, wenn sie 
nicht gem. § 215 BauGB innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung 
dieser Satzung schriftlich gegen-
über der Gemeinde Odenthal gel-
tend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften 
oder den Mangel der Abwägung 
begründen soll, ist darzulegen.

3.  Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 
3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des 
BauGB über die Entschädigung der 
durch den Bebauungsplan einge-
tretenen Vermögensnachteile sowie 
über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädi-
gungsansprüche wird hiermit hin-
gewiesen.

4.  Ort und Zeit der Einsichtnahme so-
wie die aufgrund des Baugesetzbu-
ches und der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen er-
forderlichen Hinweise werden hierit 
öffentlich bekannt gemacht.

Odenthal, den 11. Juni 2014
Der Bürgermeister

gez.:Roeske

		Bekanntmachung
Der Ausschuss für Planen und Bauen 
der Gemeinde Odenthal als zuständi-
ger Fachausschuss hat in seiner Sit-
zung am 17.10.2013 folgenden Be-
schluss gefasst:

–  Aufstellung der 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 7/1 -Ble-
cher- gemäß § 1 Abs. 8 und § 2 
Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB)

Wesentlicher Inhalt der Änderung:
–  Erweiterung des Geltungsberei-

ches des Bebauungsplanes und 
Ausweisung von überbaubaren 
Flächen (Bestandschutz) im Be-
reich der Gartenstraße in Odent-
hal-Blecher

Hierzu erfolgt eine Beteiligung nach § 3 
(1) und § 4 (1) BauGB.
Der vorgenannte Entwurf zur Bebau-
ungsplanänderung einschließlich der 
Begründung mit dem dazugehörigen 
Umweltbericht liegen in der Zeit von
Montag, den 18.08.2014 bis ein-
schließlich Freitag, den 19.09.2014
im Geschäftsbereich III –Bauen & Tech-
nische Dienste der Gemeinde Odent-
hal, Altenberger-Dom-Straße 29, 51519 
Odenthal, während der Dienststunden
montags bis donnerstags

von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

freitags
von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr

sowie jeden 1. Donnerstag im Monat  
von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

aus.
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Während der öffentlichen Auslegung 
können von jedermann Anregungen 
und Bedenken zu den Planabsichten 
schriftlich vorgebracht oder im Ge-
schäftsbereich III -Bauen & Technische 
Dienste- der Gemeinde Odenthal zur 
Niederschrift gegeben werden.
Über die Anregungen und Bedenken 
entscheidet der Ausschuss für Planen 
und Bauen der Gemeinde Odenthal.

Odenthal, den 12.06.2014
Der Bürgermeister
gez. Roeske

		Bekanntmachung
Der Ausschuss für Planen und Bauen 
der Gemeinde Odenthal als zustän-
diger Fachausschuss hat in seiner 
Sitzung am 08.05.2014 folgende Be-
schlüsse gefasst: 
–  Aufstellung des Bebauungspla-

nes Nr. 71 -Scheuren- gemäß § 13 
a des Baugesetzbuches (BauGB, 
Bebauungsplan der Innenent-
wicklung) 

–  Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Behörden des Bebauungs-
planes Nr. 71 -Scheuren- gemäß 
§ 3 Abs. 2  und § 4 Abs. 2 des Bau-
gesetzbuches (BauGB)

Der Bebauungsplan soll im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13 a BauGB 
ohne Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt 
werden.
Der vorgenannte Entwurf des Bebau-
ungsplanes einschließlich der Begrün-
dung und der Artenschutzprüfung der 
Stufe I liegen in der Zeit von
Montag, den 18.08.2014 bis ein-
schließlich Freitag, den 19.09.2014
im Geschäftsbereich III -Bauen & Tech-
nische Dienste- der Gemeinde Odent-
hal, Altenberger-Dom-Straße 29, wäh-
rend der Dienststunden

montags bis donnerstags
von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags

von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat  

von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
aus.
Während der öffentlichen Auslegung 
können von Jedermann Anregungen 
und Bedenken zu den Planabsichten 
schriftlich vorgebracht oder im Ge-
schäftsbereich III -Bauen & Technische 
Dienste- der Gemeinde Odenthal zur 
Niederschrift gegeben werden.
Eine schriftliche Stellungsnahme rich-
ten Sie bitte an die Gemeindever-
waltung Odenthal, Geschäftsbereich 
III -Bauen & Technische, Altenber-
ger-Dom-Straße 29, 51519 Odenthal.
Über die Anregungen und Bedenken 
entscheidet der Ausschuss für Planen 
und Bauen der Gemeinde Odenthal.

Odenthal, den 12.06.2014

Der Bürgermeister:
gez.: Roeske

Die Gemeinde Odenthal sucht eine/n:  

Schulhausmeister/in auf Minijob-Basis

Was wird erwartet? Einsatzfreude, Verantwortungsbewusstsein, 
  Flexibilität, Organisationstalent, handwerkliches   
  Geschick, Selbstständigkeit, 
  Führerschein Klasse III, eigener Pkw

Wo erfolgt der Einsatz?  Schulen in Odenthal 

Wie sind die Arbeitszeiten? Hauptsächlich abends

Weitere Informationen? Herr Stein, Telefon 02202-710-111
  Herr Koch, Telefon 02202-710-160

Ihre Kurzbewerbung richten Sie bitte bis zum 14. August 2014 an: 
Gemeinde Odenthal - Bürgermeister -, Postfach 1131, 51516 Odenthal
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Ein starkes Team sucht DICH!

Anderen zu helfen – ein gutes Gefühl.

Interessiert an Technik, Teamarbeit, Kameradschaft?

Freiwillige Feuerwehr Odenthal

Kontakt: www.feuerwehr-odenthal.de oder Tel. 02202-710157
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22.00
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